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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: November bis Februar
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 17 Uhr
Samstag                                       10 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: November bis Februar
Dienstag 15 bis 17 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2025 gesucht

Für die Bundestagswahl, voraussichtlich am 23.02.2025, sucht die
Verwaltungsgemeinschaft für die Wahllokale in Berglern, Langen-
preising und Wartenberg noch Wahlhelfer. Hier können Sie Demo-
kratie hautnah miterleben. 
Das Amt des Wahlhelfers ist ein Ehrenamt. Die Wahlhelfer müssen
das 18. Lebensjahr vollendet haben und wahlberechtigt sein. Für
die Wahlhelfer werden in der Woche vor der Wahl Schulungen
durch die Rathausmitarbeiter durchgeführt. Begleitend dazu wird
ein digitaler Lernkurs angeboten.
Der Einsatz als Wahlhelfer im Urnenwahlbezirk erfolgt tagsüber
schichtweise von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr. Ab 17.30 Uhr kommt die Vormittagsschicht zur anschlie-
ßenden gemeinsamen Auszählung der Stimmen ab 18.00 Uhr hinzu. 
Die Wahlhelfer im Briefwahlbezirk treffen sich um 16.00 Uhr zur Be-
handlung der Wahlbriefe und zählen ab 18.00 Uhr die Stimmen aus.
Für die Verpflegung der Wahlhelfer ist gesorgt. Die Gemeinden zah-
len jedem Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld.
Interessierte wenden sich bitte formlos unter Angabe von Namen,
Anschrift, Geburtsdatum und Kontaktdaten an die Verwaltungsge-
meinschaft:
Gemeinde Berglern:
Frau Tatjana Weber, info@berglern.de, Tel.: 08762 7309 150

Gemeinde Langenpreising:
Frau Sandra Weber, info@langenpreising.de, Tel.: 08762 7309 180
Markt Wartenberg:
Herr Roland Aigner, info@wartenberg.de, Tel.: 08762 7309 120
oder im geschützten Bereich unter:
Start – Sicheres Kontaktformular (bayern.de)

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Er-
teilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemein-
den Berglern, Langenpreising und Wartenberg wird in der
Zeit von Montag, 03. Februar 2025 bis Freitag, 07. Februar
2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr sowie zusätzlich von Montag bis
Mittwoch, 13:30 bis 16:00 Uhr und Donnerstag 13:30 bis
18:00 Uhr) im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft War-
tenberg, Marktplatz 8, Erdgeschoss, Zimmer 016 (barrierefrei)
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahl-
berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
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register eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann  von Montag, 03. Februar 2025 bis spätestens Frei-
tag, 07. Februar 2025, 12:00 Uhr im Bürgerbüro der Verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8, Erdgeschoss,
Zimmer 016 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten spätestens am 02. Februar 2025 eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in Wahlkreis 212
Erding - Ebersberg durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte

Person.
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15:00
Uhr, im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Warten-
berg, Marktplatz 8, Erdgeschoss, Zimmer 016 schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt
werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkei-
ten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum
Wahltag, 15:00 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung, (bis zum Sonntag, 02. Februar 2025
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach §
22 Abs. 2 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 07. Feb-
ruar 2025) versäumt hat,  
b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.
Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in
Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr,
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen kön-
nen sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift,
an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen,
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann.

Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten
umgehend an ihr Wahlamt wenden.
Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12:00 Uhr, besteht
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt
zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft
versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
ist oder sie ihn verloren hat.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen kön-
nen diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern.

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat.

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben
werden.

Wartenberg, 23.01.2025
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
gez. Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Berglern
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Am Donnerstag, 30.01.2025, um 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal
der Gemeinde Berglern, Bgm.-Strobl-Str. 7, 85459 Berglern

eine Sitzung des Gemeinderates Berglern
mit folgender Tagesordnung statt.

1. 19. Änderung des Flächennutzungsplanes (Glaslern)
1.1 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding - Bo-

denschutz
1.2 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding - Na-

turschutz
1.3 Behandlung der Stellungnahme der Regierung von Oberbayern

- Höhere Landesplanung
1.4 Behandlung der Stellungnahme des Bundesaufsichtsamtes fur̈

Flugsicherung
1.5 Behandlung der Stellungnahme des Amtes fur̈ Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten
1.6 Behandlung der Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes

Erdinger Moos
1.7 Behandlung der Stellungnahme des Bayerischen Bauernver-

bandes
1.8 Behandlung der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes

Mun̈chen



1.9 Behandlung der Stellungnahme des Wasserzweckverbandes
Berglerner Gruppe

1.10Feststellungsbeschluss zur 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes

2. Bauanträge
2.1 Abbruch des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes, Neubau

einer Betriebsleiterwohnung mit PKW Garage und Maschinen-
halle, Enzianstr. 17a

3. Annahme von Spenden
4. Grundschule Berglern - Grundsatzbeschluss Fluchttreppe
5. Antrag der Freien Wählergemeinschaft Berglern (FWG) zur Dis-

kussion ub̈er die weitere Planung des Dorfzentrums Mitterlern
6. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
8. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 12.12.2024
9. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 17.01.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bur̈germeister

Gemeinde Langenpreising
Öffentliche Bekanntmachung;
Genehmigung der  19. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Langenpreising (Bereich Hinterholzhausen)

Mit Bescheid vom 10.01.2025 hat das Landratsamt Erding die 19.
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Langenprei-
sing genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß
§ 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes wirksam. Der Änderungsbereich betrifft den Bereich
Hinterholzhausen.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit der Begründung
sowie die zusammenfassende Erklärung bei der Gemeindeverwal-
tung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während der
üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft
verlangen.
Weiterhin kann die Flächennutzungsplanänderung mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Internet auf der
Homepage der Gemeinde Langenpreising und im zentralen Inter-
netportal des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Vorschriften sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.

Gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 20.01.2025
gez. Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Markt Wartenberg
Telefonische Seniorensprechstunde 

Die monatliche telefonische Seniorensprechstunde der Seniorenre-
ferenten findet am Donnerstag, 6.2., von 18 - 19 Uhr statt.
Die Kontaktdaten Ihrer Seniorenreferenten:
Nina Hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul Neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
Martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de
Oder Sie schreiben an das Postfach:
seniorenreferenten@wartenberg.de.

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 28.1. 
Langenpreising 2 Dienstag, 28.1.
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Langenpreising                                                                 Freitag, 24.1.
Wartenberg                                                                      Freitag, 24.1.

Problemmüllsammlung

Langenpreising, Deutlmooser Str. Recyclinghof, am Dienstag, 28.1.,
von 11:00-11:45 Uhr
Berglern, Eittinger Str., (Recyclinghof) am Donnerstag, 30.1., von
13:15-14:15 Uhr

staatliches Versicherungsamt - Rentenberatung

Das Landratsamt Erding unterstützt Ihre Gemeinde und bietet fol-
gende Serviceleistungen an:
- Beratung und Unterstützung bei Rentenanträgen aller Art
- Beglaubigung von Originalunterlagen für den Rententräger
- Klärung Ihres Rentenkontos
- allgemeine Auskünfte zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen
Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8, 85435 Erding
Heike Leugner, Tel. 08122/58-1074
https://www.landkreis-erding.de/familie-jugend-arbeit-soziales-
auslaenderwesen/soziales/senioren-behinderte-und-soziales/ren-
tenangelegenheiten/
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

3. Startbahn – leere Versprechen?

Nachdem es mehrere Jahre beim Thema 3. Startbahn am Flughafen
im Erdinger Moos völlig still war, hat die Flughafen München GmbH
(FMG) im Herbst 2024 das Thema plötzlich wieder aufgegriffen.
Die Baugenehmigung für die Startbahn würde im Jahre 2026, also
nach zehn Jahren, auslaufen. Um das zu verhindern und sich prak-
tisch ewiges Baurecht zu verschaffen, argumentiert die FMG, dass
Baumaßnahmen zur 3. Startbahn bereits begonnen wurden und das
Baurecht würde deshalb nicht verfallen.
Diese Maßnahmen sind lt. FMG:
• Tunnel Erdinger Ringschluss
• Ausbau Straßennetz Osten
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Gemeinde Langenpreising
Einladung zum Kaffeekränzchen vom Obst- und Gartenbauverein
e.V. Langenpreising

Am Samstag, 25.1., um 13:30 Uhr im Gasthaus Lintsche in Zustorf.
Mit einen DIA-Vortrag von Josef Kriegmair über Blumenschmuck
Dazu ladet recht herzlichst ein, die Vorstandschaft.

• Erweiterung Vorfeld Ost
• Grunderwerb
Lt. FMG ist die Inbetriebnahme der 3. Startbahn für das Jahr 2035
vorgesehen.
Diesem Antrag der FMG hat die Regierung von Oberbayern stattge-
geben und festgestellt, dass die Baugenehmigung nicht mehr mit
Ablauf von zehn Jahren außer Kraft tritt. Wenn dieser Feststellungs-
antrag Bestand erlangen sollte, hätte dies für die betroffene Bevöl-
kerung im Flughafenumland gravierende Folgen: Die Baugeneh-
migung für die 3. Startbahn würde damit quasi unbegrenzt gelten. 
Dagegen steht auch der Koalitionsvertrag für die Legislaturperioden
2018 – 2023 und 2023 – 2028:
„Über die Notwendigkeit einer dritten Start- und Landebahn am
Flughafen München gibt es unter den Koalitionspartnern unter-
schiedliche Auffassungen. Die Planungen für deren Bau werden
daher während der aktuellen Legislaturperiode nicht weiterver-
folgt.“
Dagegen steht auch noch der Münchner Bürgerentscheid von 2012,
bei dem sich München als einer der drei Gesellschafter gegen die
dritte Startbahn entschieden hat, was den Bau bisher entscheidend
verhindert hat. Dieser Bürgerentscheid ist aktuell immer noch gültig
und bindend. Es bräuchte einen Beschluss des Münchner Stadtra-
tes, um ihn außer Kraft zu setzen.
Der Landkreis Freising, die Stadt Freising, die Gemeinde Berglern,
der Bund Naturschutz, die Schutzgemeinschaft und Privatbetroffene
haben mittlerweile Klagen dagegen eingereicht. Die rechtliche Be-
gründung für diesen Feststellungsantrag steht auf durchaus wacke-
ligen Beinen, weil die FMG und verantwortliche Politiker
anderweitig immer wieder behauptet haben, die genannten Bau-
maßnahmen hätten mit der 3. Startbahn nichts zu tun. Aus diesem
Grund haben die genannten Klagen durchaus Aussicht auf Erfolg.
Um die Pläne der FMG zur dritten Startbahn zu verhindern, müssen
aktuell zwei Wege beschritten werden:
Zum einen juristischen Maßnahmen, die bereits eingeleitet worden
sind. 
Zum anderen die politische Schiene:
Wir müssen den politischen Entscheidungsträgern zeigen, dass der
Widerstand gegen die 3. Startbahn ungebrochen ist!
Dazu findet am Samstag, 15. Februar 2025 um 15 Uhr eine DEMO
in Freising am Marienplatz statt. 
Alle Betroffenen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft sind herz-
lich eingeladen, daran teilzunehmen.

Die 3 Bürgermeister der VG Wartenberg, BGM Strasser, BGM Sche-
rer und BGM Pröbst stellen dazu einen Bus zur Verfügung. 
Abfahrt 14 Uhr Marktplatz Wartenberg, anschließend fahren wir
über Langenpreising und Berglern nach Freising.
Anmeldung unter tel 08762/7309120
oder roland.aigner@vg-wartenberg.de

An- und Abflugrouten mit 3. Startbahn

Gemeinde Berglern
Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 26.1.
8:30 EUCHARISTIEFEIER 
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GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 22.1. Hl. Vinzenz, Diakon, Märtyrer u. hl. Vinzenz Pallotti, Priester
18:00 Messfeier
Sa. 25.1. Bekehrung des Hl. Apostels Paulus
17:00 Zustorf: Vorabendmesse

So. 26.1.
10:00 EUCHARISTIEFEIER mit Vorstellung der Erstkommunionkinder

anschl. Verkauf von Krapfen durch die Ministratenten

Markt Wartenberg
Obstschnittkurs Obst- und Gartenbauverein Wartenberg e.V.

Am Samstag, 25.1., um 9 Uhr wird im Wartenberger Pfarrgarten ein
Obstschnittkurs durchgeführt. 
Lorenz Voithenleitner wird an praktischen Beispielen zeigen, wie
Obstbäume fachmännisch geschnitten werden. 
Der Kurs wird im Freien durchgeführt, darum ist der Witterung an-
gepasste Kleidung zu verwenden. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Monatsversammlung VTV

Liebe Vereinsmitglieder,
am Samstag, 25.1., um 19 Uhr findet unsere Monatsversammlung
im Trachtenstadl statt.
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

Schöne Grüße
Sepp Korber, Vorstand

Rettungsschwimmkurs Bronze / Silber / Gold

Ab Montag, 27.1. starten die Rettungsschwimmkurse in Bronze, Sil-
ber und Gold. 
Es sind noch Plätze frei (bitte um Anmeldung) – auch für Nichtmit-
glieder!
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Für weitere Infos siehe auch auf Wartenberg.DLRG.de
•        Voraussetzungen 
•        Was gehört zur Rettungsausbildung 
•        Rettungsschwimmausbildung ohne DLRG Mitgliedschaft 
•        Rettungsschwimmausbildung 
Die Kurse finden jeden Montag von 20 Uhr – 21 Uhr im Hallenbad
Erding statt. Einlass ist 19:45 Uhr. Am ersten Abend treffen wir uns
schon um 19:30 Uhr.

Eure Technische Leitung Ausbildung der DLRG Wartenberg

Fachvortrag zum Thema „Honigvermarktung”

Honigqualität, Grundsätzliches und Leitsätze für Honig, Absatzmög-
lichkeiten, Werbemaßnahmen, Rechtliches, Rechnungsstellung in
der Imkerei
Referent: Franz Vollmaier, 1. Vorsitzender des Verbandes Bayeri-
scher Bienenzüchter e.V., Fachwart
Am Donnerstag, 20.2., um 19 Uhr im Reiter Bräu in Wartenberg.
Dauer ca. 2 stunden, die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an
alle interessierten Imkerinnen und Imker sowie an alle Interessierte.
Es lädt herzlich ein der Imkerverein Wartenberg e.V.

Dominik Rutz, 1. Vorsitzender

Skifahrt der Rappoltskirchner und Pesenlerner Schützen

Wir fahren vom 21.-23.2.2025 nach Südtirol/Kronplatz zum Skifah-
ren. Preis für Erwachsene: 315,- €. Im Preis enthalren sind Über-
nachtung mit Halbpension im Tirolerhof in Terenten, 2-Tages-
Skipass und Busfahrt. Abfahrtszeiten am 21.2. um 14 Uhr in Groß-
hündlbach, 14:30 Uhr in Wartenberg (Sportzentrum), 15 Uhr in Alt-
ham. Weitere Infos und Anmeldung bei Manfred Ulrich, Groß-
hündlbach, Tel. 08762/9365 od. 0178/1763200.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 23.1. Sel. Heinrich Seuse, Ordenspriester, Mystiker
18:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 24.1. Hl. Franz v. Sales, Bischof, Ordensgründer, Kirchenlehrer
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER
Sa. 25.1. Bekehrung des Hl. Apostels Paulus
18:00 Vorabendmesse mitgest. von den Firmlingen
So. 26.1.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 26.1.
10:00 Auferstehungskirche, Gottesd. z. Mitarbeiterdank, Team
Mi. 29.1.
14:30 Christuskirche, Andacht für Senior*innen, Fritsch
So. 2.2.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, v. Aschen
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst m. Abendmahl, v. Aschen
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Krieger- & Soldatenverein Riding:

Wir möchten alle Mitglieder recht herzlich zu unserer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 2.2., um 19:30 Uhr ins Gasthaus Klug,
Auerbach einladen.

Folgende Tagesordnung ist geplant:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Berichte der Vorstandschaft

27.1.25



schnell - sauber - preiswert
Baumfällung – Baumpflege – Wurzelstock
fräsen – Gartenpflege – Brennholzverkauf
unverbindliche, kostenlose Beratung
Tel. 0 8762–7292866, kontakt@ihrbaumprofi.de

„jetzt auchfreitagsfür Sie da“
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4. Nachwahlen des Neuwahl 1. Vorstand, 2. Vorstandes und Schrift-
führer

5. Neues Vereinsjahr
6. Wünsche & Anträge
Sollten noch weitere Punkte in die Tagesordnung aufgenommen
werden, bitten wir dies dem 1. Vorstand Hermann Eschbaumer (Tel.
089/152170) mitzuteilen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst
viele Mitglieder dieser Einladung folgen würden.

Informationsabend für den Übertritt an die Staatliche Realschule
Oberding 

Am Dienstag, 25. Februar 2025 findet ab 17:30 Uhr ein Informati-
onsabend zum Übertritt an die Realschule Oberding mit Tag der of-
fenen Tür statt. An diesem Abend erhalten Sie um 18:45 Uhr beim
offiziellen Teil alle notwendigen Informationen zum Übertritt. Ihre
Kinder werden in dieser Zeit betreut.
Der Informationsabend ist für die Eltern und Schüler der 4. und 5.
Klassen der Gemeinden Berglern, Eitting, Fraunberg, Moosinning,
Neuching und Oberding. 

Staatliche Realschule Oberding Martin Heilmaier, Schulleiter
gez. Martin Heilmaier, Schulleiter

Gartengestaltung

- Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!
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Manhartsdorf 18 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 / 1889 · www.baugeschäft-huber.de

WOHN- UND GEWERBEBAU
SCHLÜSSELFERTIG BAUEN
ROHBAU, UMBAU UND SANIERUNG
PLANUNG/STATIK
BAUSTOFFHANDEL

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 25.1./So. 26.1., versieht 
Dr. Mathias Kühn, Alte Gruber Str. 6, Poing, Tel. 08121-8303

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      24.1.  Paracelsus Apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                    Rosen-Apotheke, Oberding, Hauptstr. 39
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Sa.     25.1.  Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
So.     26.1.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                    Malven Apotheke, Freisinger Str. 19b, Langenbach
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mo.  27.1.  Vitalis-Apotheke, Landshuter Str. 41, Taufkirchen/Vils
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Di.       28.1.  Apotheke am Erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am Erlbach
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mi.      29.1.   Marien-Apotheke OHG, Münchener Str. 4, Moosburg
                    Rathaus-Apotheke, Erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Do.      30.1.   Malven Apotheke, Freisinger Str. 19b, Langenbach
                    Johannes-Apotheke, Erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

NEU!! bei Leni’s Friseursalon
FRISEURMEISTERIN

Stephanie
WWESTERMAIERESTERMAIER

Gewerbegebiet Mauggen
Gewerbestr. 1   |  85461 Bockhorn | Tel. 0151 24 27 61 20


